
 

 

                                                                 

Sachkundelehrgang Tierschutz-Schlachtverordnung 

    -Rotfleisch- 
 
 
Termin:  Dienstag  28.02.2023.-Mittwoch  01.03.2023 

Ort:   Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
   Lehr- und Versuchsgut Köllitsch 
                     Am Park 3 
                     04886 Arzberg, OT Köllitsch 
 
Lt. Tierschutzschlachtverordnung ist für das Betäuben und Töten von Nutztieren ein Sachkundenachweis erfor-
derlich. Dieser ist je Tierart und Betäubungs-/ Tötungsmethode zu erbringen, darum bitte die gewünschte Tierart 
und Methode bei der Anmeldung angeben. 
Bitte beachten: Die Betäubung von Schweinen mit Bolzenschussgerät ist nur bei Nottötung, bei Hausschlachtun-
gen oder als Ersatzverfahren bei Ausfall anderer Methoden zulässig. Als alleinige Methode kommt sie also kaum 
in Betracht, bitte also immer ein weiteres Verfahren wählen.   
Zuständige Behörde für die Durchführung und Prüfungsabnahme ist die Landesdirektion Sachsen. 
Die Lehrgangsinhalte sind gesetzlich fixiert und werden in diesem Lehrgang durch das  BSI Schwarzenbek  ver-
mittelt. 
Der Lehrgang besteht aus mehreren Teilen: 

• Theorieteil mit schriftl + mdl. Prüfung  2 Tage  Durchführung im LVG Köllitsch 

• Praktische Übung/ Prüfung   je Tierart ein Termin, Termine werden nach Bestehen der  
       Theorieprüfungen mit den Teilnehmern einzeln abgestimmt 

Die praktischen Übungen und Prüfungen finden statt ( unter Vorbehalt): 

 - für Rinder    Naturfleisch Heinsdorf GmbH, Dahme  
 - für Schweine  Fleischerei Henker, Tauscha   
 - für Schafe:     Naturfleisch Heinsdorf GmbH, Dahme 
 - für Pferde:   Mergendorfer Fleischwaren GmbH, Riesa 
 
Für die Tierarten Geflügel und Kaninchen werden gesondert spezifische Lehrgänge –Weißfleisch- angeboten. 
Die Sachkunde für Gatterwild kann im Staatsgut Almesbach in Bayern erlangt werden. 
Für Fische existieren gesonderte Regelungen, einen  Lehrgang entsprechend der dabei geltenden Bestimmun-
gen  bietet das Referat Fischerei in Königswartha an ( s.u.). 
  

Programm:  
Dienstag 28.02.2023 
 
9:00 Uhr Eröffnung und organisatorische Hinweise       

 Ute Jarosch; Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie  
 

09:30 Uhr Theorieteil I   

Dr. Antje Köster; BSI Schwarzenbek 
 
12:15 Uhr Mittagspause        

    
13:15 Uhr Theorieteil II   

Dr. Antje Köster; BSI Schwarzenbek 
15:30-16:45 Uhr Schriftliche Prüfung   

Prüfungskommission 
 
 
 
 



 

 

Mittwoch 01.03.2023 

 
ab 08:30 Uhr Mündliche Prüfung nach Zeitplan 

Prüfungskommission 
 
 

 

Teilnahmegebühr:  350,00 €  (ab 2. Tierart zuzüglich 50,00 € )  

Sonstige Hinweise: Der Lehrgang findet in Präsenz statt. 

     

   Verpflegungsmöglichkeit besteht vor Ort, Übernachtung ist nach vorheriger Anmel-

   dung in begrenztem Umfang in unserem Wohnheim oder in einem Hotel der Umge-

   bung möglich. 

   Die Kostenpauschale für Mittagessen und Pausengetränke beträgt  10,50 €/Tag, 

 die Kosten für die Übernachtung im Lehrlingswohnheim  betragen  16,05 €/Nacht 

 

Anmeldung wo  alle Tierarten (außer Fische und Gatterwild) 

   über das zuständige Lebensmittelüberwachungs-  und Veterinäramt 

   an die Landesdirektion Sachsen 

  Heike Stübner  Tel.: 0351 825-2425 

     Email: Heike.Stübner@lds.sachsen.de   

 

   Tierart Fische: 

   Frau Segelken-Voigt Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 

      Tel: 035931/296 41 

      Email: alexandra.segelken-voigt@smul.sachsen.de 

      vorraussichtlich November 2022 

   Tierart Gatterwild  

   Frau Bauer  Bayerische Staatsgüter 

      Bildungs- und versuchszentrum Rinderhaltung 

      Staatsgut Almesbach 

      Almesbach 1 

      92637 Weiden 

                                Tel: 089 6933442-300 

      Email: almesbach@baysg.bayern.de .  

mailto:alexandra.segelken-voigt@smul.sachsen.de
mailto:almesbach@baysg.bayern.de

